
	Die Hochschulsteuerung der deut-
schen Bundesländer unterscheidet 
sich teils erheblich. Im Bereich der 
Hochschulentwicklungsplanung ist 
die Heterogenität besonders groß. 
Dies gilt für die Prozessgestaltung, 
die Bandbreite der beteiligten Akteu-
re, die Ergebnisdokumentation und 
für den Zeithorizont der Planungen. 

	Gemeinsamkeiten sind bei den 
Grundfunktionen der Entwicklung 
von Zielvorstellungen für das Hoch-
schulsystem, der Unterstützung der 
Zielverfolgung und der Hochschulfi-
nanzierung zu finden.

	Vertragsförmige Vereinbarun-
gen zwischen Landesregierung und 
Hochschulen werden flächende-
ckend eingesetzt. Sie verpflichten 
die Hochschulen auf die Verfolgung 
bestimmter Ziele und enthalten Aus-
sagen zur Hochschulfinanzierung. Die 
Überprüfbarkeit der Umsetzung der 
Vereinbarungen und ihre Finanzie-
rungsfunktion sind im Zeitverlauf ge-
stärkt worden.

	Formelmodelle der leistungsorien-
tierten Mittelvergabe (LOM) haben an 
Bedeutung verloren. Dies liegt zum 
Teil an Schwierigkeiten mit den Mo-
dellen selbst und zum Teil daran, dass 
die Finanzierungsanteile von Dritt-
mittelgebern (z. B. Bund) gestiegen 
sind, die zu anderen Zuweisungsmo-
dalitäten erfolgen.
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Für den Ländervergleich wurden die Lan-
deshochschulgesetze (LHG) sowie öf-
fentlich verfügbare Materialien zu Inst-
rumenten der Hochschulsteuerung mit 
dem Stand von Mai 2018 inhaltsanaly-
tisch ausgewertet. Weitere damit in Zu-
sammenhang stehende Unterlagen, die 
nicht öffentlich zugänglich, aber auch 
nicht vertraulich sind und aus verschiede-
nen Projekten am Deutschen Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) vorlagen, wurden ebenfalls be-
rücksichtigt, um das Bild zu vervollständi-
gen. Im ersten Schritt führt Abb. 1 die je-
weiligen Artikel bzw. Paragrafen der LHG 
auf, in denen zentrale Aspekte der Hoch-
schulsteuerung wie eine Verbindung zwi-
schen Leistungen der Hochschulen und 
ihrer Finanzierung, die Entwicklungspla-
nung und Vereinbarungen mit den Hoch-
schulen geregelt sind.

Die Frage nach Unterschieden in der 
Hochschulsteuerung der Bundesländer 
ist sowohl aus wissenschaftlicher als auch 
aus administrativer Perspektive von In-
teresse. In einer wissenschaftlichen Be-
trachtung geht es um mögliche Effekte 
unterschiedlicher rechtlicher und politi-
scher Rahmenbedingungen auf die Ent-
wicklung der Hochschulen und ihre Leis-
tungen. Auf politischer Ebene stellt sich 
für Wissenschaftsministerien die Frage, 
inwiefern Ideen, Neuerungen und Erfah-
rungen aus anderen Bundesländern An-
regungen und Begründungen für das 
eigene Vorgehen geben können. Die 
Grundlage ist in jedem Fall ein trans-
parenter Vergleich des Status quo, der 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
deutlich werden lässt und aufgrund  poli-
tischer Entwicklungen immer wieder ak-
tualisiert werden muss. 
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Landeshochschulentwicklungs-
planung heterogen ausgestaltet
In BW, BY, BE, RP und SH ist die staatliche Hoch-
schulentwicklungsplanung in den LHG kaum 
ausgeprägt, Entwicklungspläne werden aus-
schließlich auf Hochschulebene erwähnt. In-
nerhalb dieser Ländergruppe betont Bayern 
eine staatliche Komponente noch am stärksten: 
„Das Staatsministerium kann für die Aufstellung 
und Fortschreibung der Entwicklungspläne (der 
Hochschulen, Anm. d. Verf.) Vorgaben festlegen, 
soweit dies zur Erreichung der Ziele nach Abs. 1 
erforderlich ist“ (Art. 14 Abs. 2).

Eine besondere Akzentuierung der Hoch-
schulebene findet sich darüber hinaus in HE 
und MV; § 15 LHG M-V beschreibt ein Bottom-
up-Modell der Hochschulentwicklungsplanung: 
„(1) Jede Hochschule erstellt einen fünfjährigen 

Hochschulentwicklungsplan, in dem die Grund-
züge der Entwicklung niedergelegt sind. Die 
Hochschulen legen spätestens 18 Monate vor 
Ablauf der Planungsperiode gemäß Absatz 2 ihre 
Hochschulentwicklungspläne dem Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur vor. (2) Auf 
der Grundlage der gemäß Absatz 1 vorgelegten 
Hochschulentwicklungspläne erarbeitet das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
in Abstimmung mit den Hochschulen die Eck-
werte der Hochschulentwicklung des Landes 
und legt sie nach Beschlussfassung der Landes-
regierung spätestens neun Monate vor Ablauf 
der Planungsperiode dem Landtag zur Zustim-
mung vor (…).“

Stärker an ein Gegenstromverfahren erin-
nert der in § 3 Abs. 2 des Hochschulgesetzes in 
BB geschilderte Prozess. Am Anfang steht hier 

Abb. 1: 	 Übersicht über zentrale Artikel und Paragrafen der Landeshochschulgesetze zur Hochschulsteuerung in den 
Ländern (Stand: Mai 2018)

Konnex zwischen staatlicher Finanzie-
rung und Leistungen der Hochschulen

Entwicklungs-/Strukturplanung 
im Hochschulbereich

Vereinbarungen zwischen 
der staatlichen Seite und 
den Hochschulen

Baden-Württemberg (BW) Art. 13 Abs. 2 nur hochschulinterne Ebene: 
Art. 7

Art. 13 Abs. 2

Bayern (BY) Art. 5 Abs. 2 Art. 14 Art. 15

Berlin (BE) Nur Konnex zwischen Finanzierung 
und Aufgaben der Hochschulen: Art. 87

nur hochschulinterne Ebene: 
Art. 38 und Art. 61

Art. 2a

Brandenburg (BB) Art. 6 Abs. 1 Art. 3 Abs. 2, Art. 5 Abs. 7 Art. 5 Abs. 7

Bremen (HB) Art. 106 Abs. 2 Art. 103-105 Art. 105a

Hamburg (HH) Art. 6 Abs. 1 Art. 3 Abs. 3 Art. 2 Abs. 3

Hessen (HE) Art. 8 Abs. 1 Art. 7 Abs. 1 und 2 Art. 7 Abs. 2-4

Mecklenburg-Vorpommern (MV) Art. 16 Abs. 1 Art. 15 Abs. 1 und 2 Art. 15 Abs. 3 ff, Art. 16 Abs. 1

Niedersachsen (NI) Art. 1 Abs. 2 Art. 1 Abs. 1 und 3 Art. 1 Abs. 3-5

Nordrhein-Westfalen (NW)* Art. 5 Abs. 1 Art.  6 Abs. 1 und 2 Art. 6 Abs. 3 und 4

Rheinland-Pfalz (RP) Art. 102 nur hochschulinterne Ebene: 
Art. 74 und Art. 76

Art. 2 Abs. 9

Saarland (SL) Art. 11 Abs. 1 Art. 9 Art. 10 und Art. 11 Abs. 1

Sachsen (SN) Art. 10 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 7 Art. 10 Art. 10

Sachsen-Anhalt (ST) Art. 114 Abs. 3 Art. 5 Art. 57 Abs. 1-4

Schleswig-Holstein (SH) Art. 8 Abs. 1 nur hochschulinterne Ebene: 
Art. 12

Art. 11

Thüringen (TH) Art. 13 Abs. 2 Art. 11 Abs. 4, Art. 39 Art. 11 und Art. 12

*	 In Nordrhein-Westfalen liegt ein Referentenentwurf zur Reform des Hochschulgesetzes vor. Unter anderem ist § 6 Abs. 1 zur Streichung vorgesehen und Abs. 2 (bzw. Abs. 1 neu) soll 
nicht mehr von einem Landeshochschulentwicklungsplan, sondern von strategischen Zielen des Landes sprechen (vgl. Landtag NRW 2018).
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eine Anhörung der Hochschulen, nach der dann 
das zuständige Mitglied der Landesregierung 
die staatlichen Zielsetzungen der Hochschulent-
wicklung ausformuliert, an die die Hochschulen 
bei der anschließenden Erstellung der Struktur- 
und Entwicklungspläne gebunden sind.

In HB, HH, NI, NW, SL, SN, ST und TH liegt 
die Hochschulentwicklungsplanung nach dem 
Wortlaut des Gesetzes stark in der Hand des Lan-
des und folgt einem Top-Down-Modell. Beson-
ders markant sind die Formulierungen in NI, des-
sen Landeshochschulgesetz gleich in § 1 Abs. 
1 bestimmt: „Die Hochschulen in Trägerschaft 
des Staates und die Hochschulen in Trägerschaft 
von rechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen 
Rechts (Stiftungen) stehen in staatlicher Verant-
wortung. Diese umfasst die Hochschulentwick-
lungsplanung des Landes (Landeshochschulpla-
nung) und die Finanzierung der Hochschulen.“ 

Entwicklungsplanung nicht überall in einem 
schriftlichen Dokument fixiert

Liegt in einem Land kein Landeshochschulent-
wicklungsplan oder vergleichbares Dokument 
vor, ist dies nicht gleichzusetzen mit einem Feh-
len von politischen Strategien und Zielen. So 
erläuterte Staatssekretär Rolf Fischer 2017 im 
schleswig-holsteinischen Landtag: „Die Hoch-
schulplanung der Landesregierung erfolgt auf 
der Grundlage der im Koalitionsvertrag festge-
legten Eckpunkte der Hochschulpolitik in einem 
abgestimmten Dialog mit den Hochschulen. (…) 
Gleichwohl werden wir, so wie es in der Landes-
entwicklungsstrategie 2030 angelegt ist, einen 
Masterplan für die Hochschulen entwickeln, der 
die langfristigen Ziele und Perspektiven unse-
rer Hochschulpolitik definiert. Wir lehnen es 
gleichzeitig ab, eine ausdifferenzierte Hoch-
schulplanung über lange Zeiträume vorzuneh-
men und damit auch die Hochschulautonomie 
zu beschneiden. Die Erfahrung mit langfristi-
gen Planungsprozessen hat gezeigt, dass sich 
Annahmen nach kurzer Zeit ändern und viel-
mehr flexible Antworten auf sich ändernde Rah-
menbedingungen erforderlich sind (…)“ (Schles-
wig-Holsteinischer Landtag 2017).

In Hessen hat die Struktur- und Entwick-
lungsplanung als Aufgabe der Hochschulen und 

des Ministeriums (§ 7 Abs. 1 HHG) die Form eines 
kontinuierlichen Dialogprozesses, bei dem Ver-
treter(innen) des Ministeriums und der Hoch-
schulen in Arbeitsgruppen zusammenkommen 
und externe Expertise – etwa über das Fächerra-
ting (vgl. Oberschelp 2017) oder das Lehramtsra-
ting (vgl. HoF 2016) – einholen können. 

Die Einbeziehung externer Expert(inn)en in 
die Landeshochschulentwicklungsplanung ist 
bereits in vielen der deutschen Länder erfolgt, 
vor allem zur Planung größerer struktureller Ver-
änderungen (vgl. Expertenkommission Hoch-
schulentwicklung in Schleswig-Holstein 2003; 
Mittelstraß 2006; Hochschulstrukturkommission 
des Landes Brandenburg 2012; Expertenkom-
mission Hochschulzukunftsprogramm Rhein-
land-Pfalz 2018). 

Aktuelle Landeshochschulentwicklungs-
pläne oder vergleichbare Dokumente, die Grund-
linien der Landeshochschulpolitik für mehrere 
Jahre schriftlich darlegen, lassen sich online für 
BB, HB, HH, MV, NI, SL, SN und TH finden. Die kür-
zeste Laufzeit liegt bei fünf Jahren; die längsten 
Laufzeiten existieren in BB und SN, die bereits 
2013 bzw. 2016 eine Perspektive bis 2025 ge-
schildert haben (vgl. Abb. 2).

Inhalte der Landeshochschulentwicklungs
planungen

Die bestehenden Landeshochschulentwick-
lungsplanungen beschreiben den erreichten 
Stand des Hochschulsystems sowie relevante 
aktuelle und erwartete  Rahmenbedingungen. 
Schwerpunkte bilden die Hochschulfinanzen 
und die voraussichtliche Entwicklung der Stu-
diennachfrage, auch mit Blick auf den ange-
nommenen Fachkräftebedarf. Alle Landeshoch-
schulentwicklungsplanungen enthalten zudem 
ausformulierte politische Ziele für das Hoch-
schulsystem, die im Regelfall nach Aufgaben-
gebieten der Hochschulen geordnet werden. Die 
Bereiche von Lehre und Forschung sind dabei 
regelmäßig abgedeckt. Hinzu kommen unter-
schiedliche weitere Aufgabenfelder wie Transfer 
und Weiterbildung, Nachwuchsförderung, Perso-
nalentwicklung, Hochschulkooperationen, Third 
Mission, Internationalisierung, Gleichstellung, 
Chancengerechtigkeit, Familienfreundlichkeit 
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oder die Inklusive Hochschule. Darüber hinaus 
finden sich Hinweise zur Umsetzung der poli-
tischen Zielvorgaben und bisweilen differen-
zierte Entwicklungsperspektiven für die einzel-
nen Hochschulen des Landes (z. B. in BB, HH, TH).

Vertragsförmige Vereinbarungen 
mit den Hochschulen
Vereinbarungen zwischen der staatlichen Seite 
und den Hochschulen werden in sämtlichen LHG 
erwähnt (vgl. Abb. 3), teils mit einer Kann-For-
mulierung als Option, teils mit einer Soll-Formu-
lierung, durch die nur in begründeten Ausnah-
mefällen vom Abschluss der Vereinbarungen 
abgesehen werden kann, und am häufigsten 
mit einer Formulierung im so genannten impe-
rativen Präsens, das die Vereinbarungen obliga-
torisch macht, beispielsweise in § 2 Abs. 3 Satz 
1 Hamburgisches Hochschulgesetz: „Die Hoch-
schulen und die Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch die zuständige Behörde, tref-
fen verbindliche Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen über die Wahrnehmung ihrer Aufgaben.“ Zu 
unterscheiden ist zwischen Pakten, die mit allen 
staatlichen Hochschulen des Landes gemeinsam 
geschlossen werden, und Zielvereinbarungen 
(ZV) mit den einzelnen Hochschulen. 

Verträge mit allen Hochschulen des Landes 
Paktförmige Vereinbarungen konnten lediglich 
für HB, RP und SL über eine Internetrecherche 
auch für frühere Jahre nicht gefunden werden. 
Ein Teil der aktuell gültigen Pakte betrifft nur ein-
zelne Bereiche der Hochschulpolitik, etwa die 
Vereinbarung über die Umsetzung des Hoch-
schulpakts 2020 in ST und die Vereinbarung 
über die Berliner Qualitäts- und Innovations-
offensive 2016-2020. Häufiger sind thematisch 
breite Vereinbarungen, die Entwicklungslinien 
für den Hochschulbereich und seine Finanzie-
rung aufzeigen und oftmals einen Rahmen für 
hochschulindividuelle Zielvereinbarungen auf-
spannen. Nur in BW und NW gibt es aktuell keine 
unmittelbar korrespondierenden ZV. Trotz unter-
schiedlicher Bezeichnungen sind die Pakte in-
sofern funktional äquivalent, als sie alle der Ver-
einbarung übergreifender Ziele für zentrale 
Leistungsbereiche der Hochschulen sowie der 
Herstellung finanzieller Planungssicherheit die-
nen. Die Laufzeit deckt sich in der Regel mit der 
Zielvereinbarungsperiode; lediglich in SN geht 
die Zuschussvereinbarung 2017-2024 deutlich 
darüber hinaus.

DZHW-Brief 06 2018

Abb. 3: 	 Übersicht über die Nennung von Verträgen und Vereinbarungen 
der staatlichen Seite mit den Hochschulen in den Landeshochschul­
gesetzen (Stand: Mai 2018)

Verträge/Vereinbarungen mit allen 
Hochschulen des Landes

Verträge/Vereinbarungen mit 
einzelnen Hochschulen des Landes

BW Hochschulverträge (soll) Zielvereinbarungen (soll)

BY Nicht genannt Zielvereinbarungen (obligatorisch)

BE Verträge (soll)

BB Nicht genannt Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(kann)

HB Nicht genannt Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(obligatorisch)

HH Nicht genannt Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(obligatorisch)

HE Hochschulpakte (kann, § 83 Abs. 7) Zielvereinbarungen (obligatorisch)

MV Gemeinsame Verträge über die 
Hochschulfinanzierung (kann)

Zielvereinbarungen (obligatorisch)

NI Nicht genannt Zielvereinbarungen (obligatorisch)

NW Nicht genannt Hochschulverträge (obligatorisch)

RP Vereinbarungen (kann)

SL Nicht genannt Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(obligatorisch)

SN Vereinbarungen nach § 10 Abs. 1 
(soll)

Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 
(obligatorisch)

ST Nicht genannt Zielvereinbarungen (obligatorisch)

SH Nicht genannt Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(obligatorisch)

TH Rahmenvereinbarungen (soll) Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(obligatorisch)

Abb. 2: 	 Unterschiede mit Blick auf schriftliche Fixierung und Laufzeit der 
Landeshochschulentwicklungsplanung (Stand: Mai 2018)

Verzicht auf das 
Instrument der  
Landeshochschul-
entwicklungs- 
planung

Kein schriftlich 
fixierter Landes
hochschul
entwicklungsplan

Schriftliche  
Landeshochschul- 
entwicklungs- 
planung mit einer 
Perspektive von 5-6 
Jahren

Schriftliche  
Landeshochschul- 
entwicklungs
planung mit langer 
Laufzeit

Beispiele:

Schleswig-Holstein
Nordrhein-Westfalen 
(zukünftig)

Beispiel: 

Hessen

Beispiele: 

Bremen
Saarland

Beispiele:

Brandenburg
Sachsen
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Vorgaben für Zielvereinbarungen
Zentrale rechtliche Regelungen zu Zielvereinba-
rungen betreffen

�� die Laufzeiten der Vereinbarung, die in der Regel als 

„mehrjährig“ definiert werden. In SN (in der Hoch-

schulsteuerungsverordnung) und TH ist die Lauf-

zeit auf i.d.R. vier Jahre, in SH auf i.d.R fünf Jahre 

festgelegt. Nur HH (1-2 Jahre) und HB (i.d.R. 2 Jah-

re) fixieren kurze Laufzeiten. Dadurch können fi-

nanzielle Zusagen verlässlicher getroffen werden. 

Zugleich steigen der Verhandlungsaufwand und 

die Schwierigkeit, Ziele so zu definieren, dass der 

Erfolg der Zielverfolgung bereits nach ein oder 

zwei Jahren beurteilbar wird.

�� die Möglichkeit der Zielvorgabe durch die staat-

liche Seite, falls eine Zielvereinbarung nicht (frist-

gerecht) zustande kommt (in BW, HE, MV, NI, NW, 

SL, SN, ST, SH, TH).

�� die Einbindung des jeweiligen Landesparlaments. 

Diese reicht von Unterrichtungspflichten bis zu Zu-

stimmungserfordernissen. So ist in MV eine Zu-

stimmung des Landtags zu den Eckwerten der 

Hochschulentwicklung, längerfristigen gemein-

samen Verträgen über die Hochschulfinanzierung, 

Zielvereinbarungen und Zielvorgaben erforder-

lich. In BE bedürfen die Hochschulverträge, in SH 

alle Vereinbarungen, die finanzielle Zuweisungen 

über mehrere Jahre betreffen, der Zustimmung 

des jeweiligen Landesparlaments. Wenn in ST eine 

Zielvereinbarung nicht wie vorgesehen zustan-

de kommt, ist das weitere Vorgehen im Beneh-

men mit dem zuständigen Ausschuss des Land-

tags zu regeln.

In unterschiedlicher Detaillierung enthalten die 
Gesetze auch Vorgaben zu Inhaltsbereichen, die 
Zielvereinbarungen abdecken sollen (vgl. Abb. 
4); darüber hinaus gehende Themen bleiben je-
weils möglich. Die im Frühjahr 2018 gültigen 
Zielvereinbarungen zwischen den Bundeslän-
dern und ihren Hochschulen decken weite Teile 
der Hochschulaufgaben ab (vgl. Abb. 5). Struk-
turell wiederkehrende Elemente sind Präambeln 
zum Stellenwert und Entstehungsprozess der 
Vereinbarungen, Abschnitte zum Leitbild der je-
weiligen Hochschule, zu hochschulübergreifen-
den Zielen, hochschulindividuellen Zielen und zu 
Leistungen der staatlichen Seite sowie Schluss-
bestimmungen zur Laufzeit der Vereinbarungen, 

zu Möglichkeiten der Anpassung an aktuelle Ent-
wicklungen, zur Überprüfung der Zielerreichung 
sowie ggf. zur Ableitung von Konsequenzen. 

Überprüfung der Zielerreichung und Ableitung 
von Konsequenzen 

Nicht alle Ziele sind durchgängig operationali-
siert; auch innerhalb eines Landes können sich 
hier deutliche Unterschiede zeigen. So bleibt es 
in Bayern in der Zielvereinbarung 2014-2018 mit 
der Hochschule für Musik Nürnberg, also einer 
künstlerischen Hochschule, an vielen Stellen bei 
Absichtsbekundungen, etwa „Die Hochschule 
beabsichtigt, ein Konzept für einen Career Ser-
vice zu entwickeln“ (S. 5) oder „Im Zuge einer 
Generalsanierung bemüht sich die Hochschule, 
soweit möglich Barrierefreiheit im gesamten Ge-
bäude herzustellen“ (S. 7). In der Zielvereinba-
rung mit der Hochschule Coburg, einer Fach-
hochschule, hingegen werden zu den in den 
Überschriften genannten Zielbereichen jeweils 
erst der Ist-Zustand und dann der Ziel-Zustand 
beschrieben, gefolgt von Listen durchzuführen-
der Maßnahmen und schließlich der Definition 
von Kriterien, anhand derer die Zielerreichung 
bemessen werden soll. Im Bereich der individu-
ellen Zielsetzungen der Hochschule (Abschnitt 3 
der Zielvereinbarung) werden zusätzlich jeweils 
die hochschuleigenen Ressourcen und die Leis-
tungen des Staatsministeriums zur Unterstüt-
zung der Zielverfolgung aufgelistet. 

Besonders engmaschig werden Ziele, ihre 
Operationalisierung und die Bemessung der ge-
währten Finanzmittel über alle Hochschularten 
hinweg in SL, SN und TH verknüpft. In den ZV des 
Saarlands 2016-2018 findet sich im Anschluss an 
die Zielformulierungen ein Block zur Hochschul-
finanzierung, der wiederum einen längeren Ab-
schnitt zu einer leistungsorientierten Mittelver-
gabe enthält. Hier sind Zielindikatoren genannt, 
bei deren Erreichung bestimmte Mittelsummen 
freigegeben werden. 

In Sachsen wurde mit den ZV 2017-2020 
ein Punktesystem mit Zielerreichungskorrido-
ren eingeführt. Bei quantitativen Zielen wird 
dabei eine umso geringere Punktzahl vorgese-
hen, je größer die Abweichung vom eigentlichen 
Zielwert ist. Bei prozessförmigen qualitativen 
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Zielen (z. B. Erreichen der Systemakkreditierung) 
wurden Meilensteine definiert und mit Punkten 
versehen. Die Ziele sind nach Aufgabenberei-
chen der Hochschulen in „Zielbereiche“ zusam-
mengefasst, für die jeweils ein Punkthöchstwert 
definiert ist. Bleiben wegen des Höchstwerts 
bei der Addition der Punkte eines Zielbereichs 
Punkte unberücksichtigt, können diese zum Er-
reichen des Höchstwertes in anderen Zielbe-
reichen angerechnet werden, sofern dort nicht 
ein oder mehrere Ziele gänzlich verfehlt wurden 
(keine Punkte). Auch bei einzelnen Punktverlus-
ten bleibt also eine hundertprozentige Erfüllung 
der ZV (= 100 Punkte) möglich. Werden weniger 
als 100 Punkte erreicht, führt dies für die Hoch-
schule zu einem entsprechenden prozentualen 
Abzug beim Zielvereinbarungsbudget. 

Auch in den Thüringer ZV 2016-2019 werden 
die Finanzmittel nach dem Grad der Zielerrei-
chung abgestuft, Beispiel: „Die Fachhochschule 
Erfurt setzt sich für die Jahre 2016 bis 2019 für 
die Entwicklung der Drittmittel den Zielwert 1,8 
Mio. Euro pro Jahr. Wenn die Drittmittel den Ba-
siswert von 1,5 Mio. Euro pro Jahr erreichen oder 
übersteigen, erhält die Hochschule jeweils einen 
Anteil von 15 % des Leistungsbudgets. Liegt die 
Zahl unter dem Mindestwert 1,3 Mio. Euro pro 
Jahr, entfällt dieser Anteil. Zwischenwerte wer-
den interpoliert“ (ZV FH Erfurt, Abschnitt 2.3, S.9).

Für den Fall von Zielverfehlungen sind in 
den Zielvereinbarungen unterschiedliche Kon-
sequenzen genannt (vgl. Abb. 6). Lediglich die ZV 
2015-2019 aus ST treffen hierzu keine Aussage. 
Außerdem sind Berlin und Hessen insofern Son-
derfälle, als sich finanzielle Konsequenzen nicht 
aus einer Abrechnung von ZV ergeben, sondern 
über Finanzierungsformeln, die weite Teile der 
Hochschulbudgets abdecken. 

In BY, BB, MV und TH ist vorgesehen, dass 
die Hochschule darlegen kann, inwiefern sie 
Anstrengungen der Zielverfolgung unternom-
men hat und die Gründe für die Zielverfehlung 
nicht durch sie zu verantworten sind. Das Wis-
senschaftsministerium kann dann ggf. auf finan-
zielle Sanktionierungen verzichten. 
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Abb. 4: 	 Vorgaben der Landeshochschulgesetze zu zentralen Inhaltsberei­
chen von Vereinbarungen zwischen der staatlichen Seite und den 
einzelnen Hochschulen (Stand: Mai 2018)*

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH

Staatliche Finanzierung s - s k m m - m m m - m m m m m

Schwerpunkte der Entwicklung  
der Hochschule

s s s - m - m m m m - m m m m m

Ziele allgemein s - - k - - - m m m k m m m m m

Studium, Lehre, Weiterbildung - - - - m - m m m - - m m m - m

Forschung, wissenschaftlicher 
Nachwuchs, Transfer

- - - - m - s m m - - m - k - m

Gleichstellung - - - - m - s - - - - k m m - m

Internationalisierung - - - - m - s - m - - k - k - m

Weitere benannte Ziele  
und Leistungen

- - - - k - m - m - - k m m - m

Verfahren zur Feststellung  
der Zielerreichung

- s - k - s - - - m - m - - m m

Konsequenzen bei 
Zielverfehlungen

- s - k ** s - - - k - m m m m m

* m= muss, s=soll, k=kann.	 ** Mittelkürzung gesetzlich vorgesehen.

Abb. 5: 	 Zentrale Inhaltsbereiche aus aktuellen, thematisch breit angelegten 
hochschulindividuellen Zielvereinbarungen im Mai 2018*

BY BE BB HE MV NI SL SN ST TH

Lehre: Hochschulpakt, 
Studienanfänger(innen), Studierende

+ + + + + + + + + +

Lehre: Studienabbruch, Studienerfolg, 
Absolvent(inn)en

+ + + + - + + + + +

Weiterbildung + - + + - + + - + +

Kooperationen + + + + + + + + + +

Forschung + + + + + + + + + +

Transfer, Third Mission + + + + - + + + + +

Wissenschaftlicher Nachwuchs + + + + - + + + + +

Personal, Beschäftigung - + - + + + - + - +

Verwaltung, Campusmanagement, IT + + + + - + + - - +

Bau, Gebäude, Flächen, Großinfrastruktur - + + + + - + - + +

Internationalisierung + + + + - + + + + +

Gleichstellung, Familienfreundlichkeit + + + + + + + + + +

Inklusion + + - + + - + - + +

Sonstiges (keine Einzelaspekte, sondern 
ganze Abschnitte), z.B. Qualitäts

management, Digitalisierung, Flüchtlinge
+ + + + + + + + + +

* Nicht für alle Länder gab es zu diesem Zeitpunkt gültige thematisch breite Zielvereinbarungen.



Mittelkürzungen  
innerhalb der laufenden 
Zielvereinbarungsperiode

Mittelrückforderungen Folgen für die 
nachfolgende 
Zielvereinbarungsperiode

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Schleswig-Holstein
Thüringen

Mecklenburg-Vorpommern
Thüringen

Bayern
Brandenburg
Sachsen

Abb. 6: 	 In Zielvereinbarungen genannte mögliche Konsequenzen bei Ziel­
verfehlungen (Stand: Mai 2018)
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Bedeutungsverlust von Formel-
modellen der leistungsorientier-
ten Mittelvergabe (LOM)
Der Anteil der Hochschulfinanzierung über For-
melmodelle der leistungsorientierten Mittelver-
gabe (LOM) ist in den letzten Jahren gesunken. In 
Teilen ist dies durch steigende Hochschulfinan-
zierungsanteile des Bundes und von Drittmittel-
gebern zu erklären, denen anderen Zuweisungs-
modalitäten zugrunde liegen. Es ist aber auch 
die Zahl der Bundesländer gewachsen, in denen 
LOM-Modelle nicht oder nicht für alle Hochschu-
len eingesetzt werden. 

Seit jeher gab es wegen der Kleinheit des 
Hochschulsystems kein klassisches LOM-Mo-
dell im Saarland. HB hat seine LOM 2008 auf-
grund von Schwierigkeiten mit dem Modell aus-
gesetzt (vgl. Garbade, Gerlof & Schiwek 2008). In 
BB wurde die Filmuniversität „Konrad Wolf“ in 
Potsdam-Babelsberg wegen ihrer Besonderhei-
ten als künstlerischer Hochschule aus dem For-
melmodell des Leistungsteils der Hochschulfi-
nanzierung herausgenommen (vgl. N.N. 2015). 
Und mit dem Haushaltsplan 2016/2017 wurde 
die formelgebundene Mittelvergabe in MV ein-
gestellt, nachdem die intendierten Anreizwir-
kungen verfehlt worden waren und es aufgrund 
der großen Profilunterschiede der Hochschulen 
Schwierigkeiten gab, Gewinne und Verluste ein-
zelner Hochschulen zu begrenzen (vgl. hierzu 
auch Jaeger & In der Smitten 2010).

Schleswig-Holstein verzichtet inzwischen 
auf das frühere Anreizbudget im Umfang von 
fünf Prozent des Sockelbudgets. Gemäß dem 
Hochschulvertrag 2014-2018 setzen sich die Glo-
balzuweisungen des Landes nun zu 97 Prozent 
aus einem Basisbudget und zu 3 Prozent aus 
einem Profilbildungsbudget zur Unterlegung 
der ZV zusammen. Vom Basisbudget werden 
95 Prozent fest zugewiesen und 5 Prozent va-
riabel auf der Grundlage des Ausstattungs-, Kos-
ten- und Leistungsvergleichs (AKL) des DZHW 
nach der Formel „Studienplätze in Regelstudien-
zeit x Fächergruppenpreis“ bereitgestellt. Die 
im Thüringer Hochschulgesetz erwähnte „leis-
tungs- und belastungsorientierte Mittelvertei-
lung“ (§ 12 Abs. 3 Satz 1) wurde zunächst durch 
Formelmodelle umgesetzt, die nun nicht mehr 

praktiziert werden. Stattdessen wurden die leis-
tungsbezogenen Hochschulfinanzierungsele-
mente in den ZV 2016-2019 gestärkt. 

Während bei klassischen LOM-Modellen 
das finanzielle Ergebnis einer Hochschule von 
den Leistungen der anderen in das Modell ein-
bezogenen Hochschulen abhängt, kann mit ZV 
eine größere Transparenz erreicht werden, für 
welche Leistungen welche Mittel gewährt wer-
den. Hochschularten- und Profilbesonderhei-
ten der Hochschule können berücksichtigt wer-
den. Allerdings kann es schwierig sein, die Ziele 
der verschiedenen Hochschulen ungefähr glei-
chermaßen anspruchsvoll zu formulieren, da-
mit die Mittelgewährung als gerecht wahrge-
nommen wird.

Ausblick
Die vorangegangenen Befunde stellen eine Mo-
mentaufnahme der Hochschulgovernance in 
den deutschen Bundesländern dar. Was bislang 
fehlt, sind eine theoretische Fundierung sowie 
eine kontinuierliche wissenschaftliche Beobach-
tung und Untersuchung von sich ergebenden 
Trends, dahinter liegenden Ursachen und mög-
lichen Effekten auf die Entwicklung der Hoch-
schulen, ihre Angebote und Leistungen. Diesen 
Aufgaben will sich das DZHW ab dem kommen-
den Jahr intensiver widmen. 
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